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ZEITGESPRACH

Auf dem Weg 
in den Gewerkschaftsstaat?
Laut Meinungsumfragen werden die Gewerkschaften für die gesellschaftliche Gruppe mit dem größten 
Einfluß, ja sogar mit zuviel Einfluß gehalten. Befinden wir uns auf dem Weg in den Gewerkschaftsstaat?

Wilhelm Weisser *

Die Macht der Gewerkschaften

W er hat in der Bundesrepu
blik Deutschland Ihrer Mei

nung nach den meisten Einfluß 
in Gesellschaft und Wirtschaft? 
-  Die Unternehmer, die Kirchen, 
die Gewerkschaften, die Ban
ken?

Die Antworten eines repräsen
tativen Querschnitts der Bundes
bürger auf diese Frage signali
sieren einen Meinungswandel, 
der ohne Übertreibung drama
tisch genannt werden kann: 
Denn innerhalb weniger Monate, 
vom November 1973 bis zum 
Februar 1974, sank der Anteil 
der Antworten „Die Unterneh
mer/die Banken“ von 37%  auf 
29%, stieg der Anteil der Ant
worten „die Gewerkschaften“ 
von 67% auf 77%.

Freilich, wer den Gewerk
schaften den „meisten“ Einfluß 
zuspricht, muß nicht zugleich 
meinen, dieser Einfluß sei zu 
groß. Aber auch die Anworten 
auf die Frage „Haben die Ge
werkschaften zuviel Einfluß auf 
die Politik?“ lassen nur einen 
klaren Meinungstrend erkennen:

In nur eineinhalb Jahren, vom 
Februar 1973 bis zum August/ 
September 1974, stieg der Anteil 
der Bundesbürger, der diese 
Frage bejahte, von 26%  auf 
44%.

Ist dieses Meinungsbild das 
Ergebnis „antigewerkschaftlicher 
Propaganda“ oder Ergebnis 
praktischer Erfahrungen? Die 
Meinungsforscher führen, soweit 
sie sich zu den Gründen äußern, 
vor allem die Rücksichtslosig
keit an, mit der Anfang 1974 die 
Lohnforderungen im öffentlichen 
Dienst durchgesetzt wurden. In 
der Tat scheint die damalige 
Auseinandersetzung das Faß ge
wissermaßen zum Überlaufen 
gebracht zu haben. Vieles muß 
zusammengekommen sein, um 
diese Explosion des Unmuts 
auszulösen:
O  Neben dem überzogenen 
Auftreten maßgebender Ge
werkschaftsfunktionäre mit ihren 
unglaubwürdigen Klagen und 
unverhüllten Drohungen,
□  das Unbehagen über den 
fast täglich in Presse und Funk

geäußerten Allzuständigkeitsan
spruch des DGB — vom §218 
über die Hochschulreform bis 
zur Ostpolitik und Entwicklungs
hilfe und
□  das Unbehagen über tatsäch
liche oder vermutete massive 
gewerkschaftliche Einwirkungen 
auf die Politik: die Sorge, daß 
hinter verschlossenen Türen ge- 
kungelt und Entscheidungen 
vorprogrammiert würden, die 
das Parlament dann nur noch 
absegne.

Welches sind erkennbare Tat
sachen zur Stützung der These, 
daß die Gewerkschaft als eine 
der mächtigsten Interessen
gruppen in unserer Gesellschaft 
— vielleicht schon die mächtig
ste -  beachtliche Positionen er
rungen und bei dem Versuch, 
ihren Machtbereich auszudeh
nen, deutlich an Boden gewon
nen hat?

Es bedeutet kein Übersehen 
oder Abwerten der übrigen ge
werkschaftlichen Organisationen 
(DAG, Deutscher Beamtenbund, 
CGB und Gewerkschaft der Poli
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zei), wenn man feststellt, daß es 
der Großverband DGB mit sei
nen rund 7,2 Mill. Mitgliedern 
(gleich 83%  aller Organisierten) 
ist, der durch sein Programm 
und seine Politik die öffentliche 
Meinung über „die" Gewerk
schaften entscheidend prägt und 
mit seinen personellen, kapital
mäßigen und organisatorischen 
Möglichkeiten die entscheiden
den Machtverlagerungen bewirkt.

Der DGB bestreitet, daß -  be
zogen auf gesamtgesellschaft
liche und gesamtwirtschaftliche 
Machtverhältnisse — heute 
schon Parität gegeben sei. Rich
tig ist, daß wir über kein Meß
instrument verfügen, das mit 
technischer Verläßlichkeit das 
Vorhandensein von „Parität“ 
anzuzeigen vermöchte. Daran 
wird die Diskussion über die 
Parität immer kranken. Dennoch 
ist es nützlich, sogar unerläßlich, 
nach erkennbaren Maßstäben in 
Teilbereichen zu suchen. Dazu 
einige Stichworte:

Tarifautonomie und
Verhandlungsmacht

Unbestreitbar ist es den Ge
werkschaften gelungen, Lohn
steigerungen und andere Ver
besserungen der Arbeitsbedin
gungen durchzusetzen, die deut
lich über den kostenneutralen 
Produktivitätsfortschritt hinaus
gingen und Umverteilungseffekte 
zugunsten der Arbeitnehmer 
hatten. Zu Recht schreibt des
halb auch Dr. Heinz Markmann, 
Geschäftsführer des WSI: „Am 
deutlichsten manifestiert sich 
die Macht der Gewerkschaften 
noch immer in der Tarifpolitik, 
dem zentralen Bereich des 
Kampfes um die Verteilung des 
Sozialprodukts."

Wie immer man das ökono
mische Ergebnis dieses Vertei
lungskampfes auch interpretie
ren mag — von einer Unterle
genheit der Gewerkschaften 
kann auf keinen Fall die Rede 
sein.

Wirtschaftsunternehmen 
der Gewerkschaften

Mit Angaben über das Ge
werkschaftsvermögen, die ge
werkschaftlichen Unternehmen 
und Beteiligungen sind der DGB 
und seine Mitgliedsgewerkschaf
ten sehr zurückhaltend. Die so 
oft beschworenen gläsernen Ta
schen haben sie noch nicht vor
zuweisen. Das Vermögen des 
DGB und seiner 16 Einzelge
werkschaften dürfte derzeit rund 
3,5 Mrd. DM betragen — ohne 
die Streikfonds, deren Höhe ge
heimgehalten wird. Jedenfalls 
gehören den DGB-Gewerkschaf- 
ten derzeit mit der „Bank für 
Gemeinwirtschaft“ die viert
größte überregionale Geschäfts
bank im Bundesgebiet, mit der 
Unternehmensgruppe „Neue 
Heimat“ das größte europäische 
Bauträgerunternehmen, mit dem 
„Beamtenheimstättenwerk“ die 
drittgrößte Bausparkasse des 
Bundesgebietes und, gemessen

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Wilhelm Weisser, 53, ist 
seit 1967 Chefredakteur 
und Leiter der Publizisti
schen Abteilung des Insti
tuts der deutschen Wirt
schaft in Köln. Er zeichnet 
verantwortlich für das 
kürzlich vom Institut her
ausgegebene Buch: „Auf 
dem Weg in den Gewerk
schaftsstaat?".

Dr. Manfred Krüper, 32, 
ist Leiter der Wirtschafts
abteilung der IG Chemie- 
Papier-Keramik in Hanno
ver und Lehrbeauftragter 
an der Gesamthochschule 
Essen.

an der Zahl der Verträge, mit 
der „Volksfürsorge Lebensver
sicherung“ das größte deut
sche Lebensversicherungsunter
nehmen. Schließlich sind sie 
maßgeblich beteiligt an der 
„co op Zentrale AG“ , dem größ
ten Lebensmittelhändler in der 
Bundesrepublik.

Gewerkschaftliche Publizistik

Mit einer monatlichen Auflage 
von fast 14 Mill. Exemplaren 
nehmen die gewerkschaftlichen 
Zeitungen und Zeitschriften in 
der deutschen Verbandspresse 
zweifellos den ersten Rang ein. 
Freilich sind es nicht der oft 
rüde und klassenkämpferische 
Ton dieser Veröffentlichungen 
und die parteipolitisch sehr ein
seitige Ausrichtung, die den 
DGB-Gewerkschaften Kritik ein
gebracht haben. Das Problem 
der gewerkschaftlichen Macht in 
der Publizistik stellt sich viel
mehr dort, wo sie genutzt wird, 
um die Veröffentlichung der 
Meinung anderer zu unterbin
den.

Die spektakulärsten Fälle er
eigneten sich während des Ar
beitskampfes in der Druckindu
strie im April 1973, als es zu 
Eingriffen gewerkschaftlich or
ganisierter Angehöriger des 
technischen Personals in die 
Gestaltung der Zeitungen kam: 
Mit Streikdrohungen wurden die 
Aufnahme von Informationsan
zeigen der Arbeitgeber verhin
dert und Leitartikel von Chef
redakteuren verändert. In einem 
Fall, bei der „Neuen Rhein/Ruhr 
Zeitung“ , wurde ein schon ge
setzter Leitartikel aus der Druck
form herausgefräst. Die Zeitung 
mußte am 9. April 1973 mit einer 
weißen Stelle erscheinen — ein 
in der freien Presse der Bundes
republik Deutschland bisher un
bekannter Fall von Zensur.

Den Sturm der Entrüstung 
über diese „Zensur mit der 
Fräse“ („Die Zeit“ vom 27.4.73) 
versuchte der Hauptvorstand der 
IG-Druck dann abzuschwächen
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und die zahlreichen Eingriffe 
radikaler Mitglieder in die 
Presse-, Meinungs- und Infor
mationsfreiheit als bedauerliche 
Einzelfälle herunterzuspielen. 
Aber es bleibt die Erklärung 
des Leiters der Abteilung Ge- 
sellschaftspolitik beim DGB- 
Bundesvorstand, Detlev Hen- 
sche, daß den Journalisten zwar 
niemand am Schreiben hindere, 
„aber einen Anspruch auf Ab
druck seines Artikels — den hat 
er nicht. Solange der Verleger, 
gestützt auf sein Eigentum, ein
seitig eingreifen kann, solange 
können wir dem Arbeiter das
selbe Recht nicht verwehren“ . 
(„Welt der Arbeit“ , 1. Mai 1973.)

Gewerkschafter in Parlamenten

Für die Parlamente der Län
der und Gemeinden fehlt es 
zwar an genauen Analysen, „die 
unsystematische Beobachtung 
lehrt jedoch“ , so WSI-Geschäfts- 
führer Dr. Markmann, „daß in 
aller Regel die Vorsitzenden der 
DGB-Kreise und viele Vorsit
zende örtlicher Gewerkschafts
organisationen den Kommunal- 
und Kreisvertretungen angehö
ren. Fast alle Mitglieder der 
SPD und eine Minderheit der 
CDU-Landtagsfraktionen zahlen 
Gewerkschaftsbeiträge“ .

Die Zahl der gewerkschaftlich 
organisierten Abgeordneten des 
Bundestages ist seit 1949 von 
115 auf 318 gestiegen. Ihr Anteil 
an der Gesamtzahl der Abgeord
neten hat von 27 %  auf 61 %  zu
genommen. In neun Ausschüs
sen des Bundestages besitzen 
Mitglieder des DGB die abso
lute Mehrheit (darunter in den 
Ausschüssen für Wirtschaft, für 
Arbeit und Sozialordnung, für 
Jugend, Familie und Gesund
heit, für Raumordnung, Bauwe
sen und Städtebau, für Bildung 
und Wissenschaft), in allen an
deren haben sie eine starke 
Position.

Dabei gebietet es die Fairneß 
festzustellen, daß sich die Mit

glieder dieser „Gewerkschafts
fraktion“ im Konflikt zwischen 
ihrer grundgesetzlichen Ver
pflichtung als unabhängige Par
lamentarier und ihren Pflichten 
als Gewerkschaftsmitglieder oft 
genug nicht als Emissäre und 
reine Interessenvertreter des 
DGB verstehen. Aber es bleibt 
die Tatsache, daß die Anliegen 
der Gewerkschaften im Parla
ment, wie die Praxis der Ge
setzgebung zeigt, mächtige Be
fürworter haben. Seit dem Be
stehen der Bundesrepublik, so 
der DGB-Vorsitzende Vetter, 
habe es kein „einziges fort
schrittliches, die Arbeitnehmer
interessen berührendes Gesetz 
(gegeben), das nicht bereits als 
eine Forderung der Gewerk
schaften und ihrer politischen 
Freunde konzipiert gewesen 
wäre“ . Und für den IG-Metall- 
Vorsitzenden Loderer hat es 
„erfreuliche Beispiele bei wich
tigen Entscheidungen im Deut
schen Bundestag gegeben, als 
einige unserer Kollegen abwei
chend von der Fraktionsme\- 
nung, der On/an/saf/onsmeinung 
gefolgt sind“ .

Verflechtungen mit der 
Regierung

Die Tatsache, daß alle sozial
demokratischen Bundesminister 
Gewerkschaftsmitglieder sind, 
begründet allein sicher nicht die 
Sorge um einen überragenden 
Gewerkschaftseinfluß auf die 
Regierung. Zugehörigkeit zur 
Gewerkschaft bedeutet nicht Hö
rigkeit gegenüber der Gewerk
schaft. Nur muß man sich bei 
der Diskussion um Parität und 
Macht vor Augen halten, wie 
eine gewissermaßen spiegelver
kehrte Situation aussähe: Der 
Bundesarbeitsminister etwa 
wäre der vorübergehend beur
laubte Hauptgeschäftsführer 
eines Arbeitgeberverbandes, für 
die Wirtschaft wäre der ehe
malige Vorstandsvorsitzende 
eines Chemie-Konzerns zustän
dig, für die Finanzen der Syndi
kus des Bundesverbandes deut

scher Banken; der Kanzler und 
fast alle anderen Minister wären 
ordentliche oder Ehrenmitglie
der von Präsidien der Spitzen
organisationen der Wirtschaft 
wie dem Bundesverband der 
Deutschen Industrie, der Bun
desvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, dem Deut
schen Industrie- und Handels
tag, dem Bundesverband des 
Groß- und Außenhandels oder 
des Zentralverbandes des Deut
schen Handwerks. Und sie alle 
würden bei öffentlichen Auftrit
ten immer wieder auf diese ihre 
Mitgliedschaft verweisen.

Alle dargestellten gewerk
schaftlichen Positionen und Ein
flußmöglichkeiten, einschließlich 
der Rechte und Ämter in der 
Sozialversicherung, der Arbeits
verwaltung, der Sozial- und Ar
beitsgerichtsbarkeit, werden in 
der gegenwärtigen Diskussion 
um die Parität kaum erwähnt. 
Sie hat sich, ganz zu Unrecht, 
auf die Mitbestimmungsproble
matik und, noch enger, auf die 
Parität im Aufsichtsrat von Groß
unternehmen verengt. Aber auch 
sie bietet zum Nachdenken Stoff 
genug. Aus der Fülle der Pro
bleme, die der Regierungsent
wurf zur Ausdehnung der Mit
bestimmung aufwirft, schält sich 
in jüngster Zeit eines heraus, 
das für die Diskussion um Macht 
und Übermacht ganz besondere 
Bedeutung hat: Die Gefährdung 
den Tarifautonomie. Zwar haben 
zahlreiche deutsche Arbeits
rechtler seit Jahren gesagt, daß 
paritätische, von den Gewerk
schaften mit ausgeübte Mitbe
stimmung in den Unternehmens
organen mit der Gleichgewich
tigkeit der Kontrahenten bei den 
Tarifverhandlungen und mit der 
Gegnerfreiheit nicht in Einklang 
zu bringen ist -  so recht in das 
Bewußtsein der Öffentlichkeit 
und der politisch Verantwortli
chen schienen diese Warnungen 
aber nicht gedrungen zu sein.

Das dürfte sich seit dem 
Herbst 1974 geändert haben. 
Seit den Mitbestimmungshear
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ings des Bundestages, dem 
Durchsickern der vom Bundes
justizministerium so lange unter 
Verschluß gehaltenen Gutachten 
der Professoren Scholz und 
Raiser, und den Referaten der 
Professoren Besters und Lö- 
wisch auf der Jahrestagung des 
Instituts der deutschen Wirt
schaft ist deutlich, daß die Dis
kussion um die Ausdehnung der 
gewerkschaftlichen Mitbestim
mung nicht mehr ohne Diskus
sion um die Auswirkungen auf 
die Tarifautonomie, und d. h. um 
die gegenseitige Unabhängig
keit und Gleichgewichtigkeit der 
Tarifpartner, geführt werden 
kann.

Unvereinbare Positionen

Prof. Friedhelm Farthmann, 
SPD-MdB und Geschäftsführer 
des Wirtschafts- und Sozialwis
senschaftlichen Instituts der Ge-

werkschaften, hat auf der Jah
restagung des Instituts der deut
schen Wirtschaft erklärt: „Wir 
bejahen den Wettbewerb der 
Unternehmen, den Wettbewerb 
der Wirtschaft, wir bejahen auch 
die autonome unternehmerische 
freie Entscheidung.“ Dieses Be
kenntnis steht in krassem Ge
gensatz zu der Vorstellung des 
Leiters der Abteilung Gesell
schaftspolitik des DGB, Detlev 
Hensche, daß die Mitbestim
mung u. a. der Selektion der 
Vorstände auch unter politischen 
Gesichtspunkten zu dienen habe 
und daß „langfristig kein Weg 
vorbeiführen (wird) an der Zu
nahme staatlicher Planung, der 
Investitionskontrolle und der 
Überführung bestimmter Unter
nehmen in gesellschaftliches 
Eigentum“ (das Mitbestim
mungsgespräch Nr. 10/11/12-73).

Prof. Löwisch hat auf der Jah
resveranstaltung des Instituts 
der deutschen Wirtschaft darauf 
hingewiesen, daß die „Disso
nanz zwischen paritätischer Mit
bestimmung und Tarifautono
mie“ besonders deutlich im Kon- 
fliktfall wird. Die Entscheidung, 
ob in einem Arbeitskampf nach
gegeben oder hart geblieben 
werden soll, „würde im Arbeit
geberverband ebenso wie im 
Unternehmen zur Hälfte gerade 
von der Seite mit getroffen, ge
gen die sich das Kampfverhal
ten wenden müßte“ . Ein Hart
bleiben werde folglich selten 
sein und zur Aussperrung werde 
es allenfalls in atypischen Fäl
len, vermutlich gar nicht mehr 
kommen. So „wäre die Folge 
unausweichlich, daß entgegen 
der Funktionsweise der Tarif
vertragsordnung der eine Ver
tragsteil sich im Konfliktfall waf
fenlos in der Arena fände“ . Mit 
anderen Worten: Die Überpari
tät wäre da.

Mögliche Doppelstrategie

Ganz ähnlich sehen es die 
Professoren Raiser und Scholz 
in ihren Gutachten für die Bun

desregierung: „Der Interessen
konflikt wird auch zwischen den 
unternehmensinternen Anteils
eigner- und Arbeitnehmerfrak
tionen sowie deren Vertretern 
im gesetzlichen Vertretungsor
gan ausgetragen — gegebenen
falls bei der Abstimmung im 
Vertretungsorgan darüber, wie 
man tarifpolitischen Forderun
gen der Gewerkschaften begeg
net, oder auch in der Weise, daß 
die arbeitgeberische Seite bei 
Tarifverhandlungen mit von Vor
standsmitgliedern vertreten wird, 
die Mitglieder der gewerkschaft
lichen Gegenseite sind“ , sagt 
Scholz. Er folgert daraus, „daß 
die Einführung der paritätischen 
Mitbestimmung mit Sicherheit 
erhebliche Einflüsse auf das be
stehende System von Tarifauto
nomie und Tarifpolitik nehmen 
w ird“ . Das Problem der Über
parität, so Scholz weiter, „kann 
sich sowohl innerhalb einer Mit
bestimmungsgesetzgebung als 
auch außerhalb einer solchen 
durch funktionelle Doppelzu
ständigkeiten oder Kompetenz
potenzierungen von Unterneh
mensmitbestimmung einerseits 
und betriebsverfassungsrechtli- 
cher oder tarifvertraglicher Re
gelungsbefugnisse andererseits 
ergeben“ .

Von der Möglichkeit für die 
Gewerkschaften, in Zukunft eine 
Doppelstrategie zu verfolgen, 
spricht Prof. Raiser. Sie könnten 
damit „je nach Vorteil bald das 
Veto im Aufsichtsrat, bald den 
Arbeitskampf dazu nützen, ihre 
Ziele durchzusetzen. Auch ver
setzt die Präsenz der Arbeitneh
mer im Aufsichtsrat die Mitglie
der des Vorstands, deren Wie
derwahl gegen die Stimmen der 
Arbeitnehmer nicht gesichert ist, 
in die Lage, bei Tarifverhand
lungen und Arbeitskämpfen 
nicht uneingeschränkt die Inter
essen der Anteilseigner vertre
ten zu können. Beide Fälle ver
stärken das Gewicht der Arbeit
nehmer so stark, daß die Parität, 
wie in der Literatur oft hervor
gehoben wurde, nicht mehr ge
sichert ist“ .
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Den oft zu hörenden gewerk
schaftlichen Einwand, daß doch 
die Erfahrungen in der Montan
industrie keine nachteiligen Fol
gen für die Tarifautonomie er
kennen ließen, läßt Scholz für 
künftige Regelungen nicht gel
ten: „Daß die paritätische Mit
bestimmung im Bereich der 
Montan-Mitbestimmung offen
sichtlich zu keinen ernsteren Be
einträchtigungen de[ Tarifauto
nomie geführt hat, spielt dabei 
keine größere Rolle. Denn auch 
insoweit gilt wiederum der nicht 
nur quantitative, sondern auch 
qualitative Unterschied zwischen 
paritätischer Mitbestimmung im 
sektoralen Wirtschaftsbereich 
Montanwirtschaft und der pari
tätischen Mitbestimmung in der 
Gesamtwirtschaft.“

Prof. Löwisch hat an die Fest
stellung der Mitbestimmungs- 
(Biedenkopf)-Kommission erin
nert, daß sich die Arbeitnehmer
vertreter in den Aufsichtsräten 
der montanmitbestimmten Un
ternehmen „der Möglichkeit 
eines Konflikts zwischen institu
tioneller Mitbestimmung und 
tarifvertraglicher Regelung der 
Arbeitsbedingungen durchaus 
bewußt und deshalb bestrebt 
waren, solche Konflikte durch 
die klare Wahrung der Zustän
digkeitsverteilung zu vermei
den". Sie hätten „die Beru
fung neuer Vorstandsmitglieder 
grundsätzlich der Initiative der 
Unternehmensleitung überlas
sen und keine eigene personal
politische Initiative entfaltet“ .

Bei solcher Zurückhaltung, so 
erklärt Löwisch zu Recht, zeitige 
die Dissonanz zwischen paritä
tischer Mitbestimmung und Ta
rifautonomie freilich keine Fol
gen. Wer aber garantiere, daß 
es bei dieser Zurückhaltung 
auch nach einer allgemeinen 
Einführung der paritätischen 
Mitbestimmung bleibe? „Ein auf 
die Dauer angelegtes Gesetz 
darf doch nicht auf die Annahme 
gebaut werden, die Beteiligten 
würden von den ihnen verliehe

nen Rechten schon keinen Ge
brauch machen!“

Die Diskussion um den Macht
zuwachs der Gewerkschaften 
kann schließlich nicht ohne den 
Hinweis geführt werden, daß 
ihnen die künftige Vermögens
bildungspolitik sehr rasch eine 
zweite Tür in die Sitzungszim
mer der Aufsichtsräte öffnen 
könnte. Geht es nach den ge
werkschaftlichen Vorstellungen, 
dann bekämen wir kollektive 
Vermögensfonds, die allein von 
Vertretern der Arbeitnehmer, 
sprich von den Gewerkschaften, 
verwaltet würden. Sehr bald 
würden dann Gewerkschafter 
als Vertreter von Kapitalanteilen 
in die Hauptversammlung und 
von dort in die Aufsichtsräte ein
ziehen. Genau dieselbe Wirkung 
in der Praxis hätte der vorläu
fig in die Schublade gesteckte 
Regierungsplan. Er kompliziert 
lediglich die Modalitäten ein we
nig, die letztendlich auch zur 
Entsendung von Gewerkschafts
vertretern in die Hauptversamm
lungen und von dort in die Auf
sichtsräte führen. Beide Pläne 
bedeuten: Aus der zahlenmäßi
gen Parität kraft Mitbestimmung 
würde im Aufsichtsrat die Über
parität.

Schritt zur Überparität

Nimmt man alles zusammen, 
was die Gewerkschaften in Wirt
schaft, Politik und Gesellschaft 
bereits an Rechten und Positio
nen besitzen — und welche sie 
noch erringen wollen, so ist die 
Feststellung erlaubt, daß der 
Schritt von der Parität zur Ober
parität sehr nah, wenn nicht so
gar schon getan ist. Erlaubt ist 
auch die Frage, ob wir uns auf 
dem Weg in den Gewerkschafts
staat befinden. Und es ist Zeit, 
daran zu erinnern, daß die War
nung vor einem Gewerkschafts
staat schon vor 16 Jahren Aus
druck der Sorge eines Mannes 
war, der gewiß nicht die Exi
stenzberechtigung der Gewerk
schaften in Frage stellen wollte. 
Es war der damalige führende 
Wirtschaftsexperte der SPD, Dr.

Heinrich Deist, der auf dem Par
teitag 1958 erklärte: „Jedenfalls 
meine ich, die zentrale Aufgabe 
der Gewerkschaften ist, die In
teressen der Arbeitnehmer zu 
vertreten. Wenn sie die Kon
trolle der Wirtschaft überneh
men wollten, dann würden sie 
an den Punkt kommen, wo sie 
sich überlegen müßten, ob sie 
nicht ihre eigene Aufgabe ver
leugnen oder aufgeben. Wer den 
Gewerkschaften, den Arbeitneh
merorganisationen, die Kontrolle 
der Wirtschaft geben will, der 
macht sie zu einem öffentlichen 
Organ. Das führt zu einem Ge
werkschaftsstaat, der mit echter 
freier Demokratie, zu der wir 
uns bekennen, nichts mehr zu 
tun hat.“

Für eine sachliche Diskussion

Die Gewerkschaften reagieren 
gereizt, wenn sie das Wort vom 
Gewerkschaftsstaat hören. Aber 
sie sollten sich damit ernsthafter 
auseinandersetzen als bisher 
und ernsthafter antworten als 
mit der billigen Retourkutsche, 
daß wir dann jetzt doch wohl 
einen Unternehmerstaat hätten. 
Das nimmt ihnen kein ernsthaf
ter Beobachter und Kenner un
serer politischen und sozialen 
Landschaft ab.

Zweifellos rechtfertigt nicht 
jede gewerkschaftliche Position, 
für sich allein betrachtet, die 
Sorge vor einem Gewerkschafts
staat. Viele dieser Positionen 
können den Gewerkschaften 
nicht ernsthaft bestritten wer
den. Zu bedenken ist aber, daß 
sich diese Positionen nicht nur 
summieren, sondern potenzie
ren können. Das bedeutet, daß 
die Öffentlichkeit und vor allem 
der Gesetzgeber jeden neuen 
Wunsch und jedes neue Gesetz 
daraufhin gründlich prüfen müs
sen, ob damit nicht das immer 
heikle und labile Gleichgewicht 
der gesellschaftlichen Kräfte, 
das unsere Freiheit und Existenz 
sichert, nachhaltig gestört und 
dann auch auf Dauer zerstört 
wird.
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Manfred Krüper

Für ein Gleichgewicht der gesellschaftlichen Kräfte

Das Thema läßt sich beliebig 
variieren: Man könnte auch 

vom Unternehmerstaat, Bauern
staat oder Beamtenstaat spre
chen, je nachdem, welche gesell
schaftliche Gruppe gerade zur 
Zielscheibe der eigenen Propa
ganda gemacht werden soll. So 
unpräzise, unwissenschaftlich 
und realitätsfern das Gerede 
vom Gewerkschaftsstaat jeden
falls ist, so deutlich enthüllt es 
doch andererseits, daß hier Pro
paganda nach dem Motto getrie
ben wird: Irgend etwas bleibt 
auf jeden Fall hängen. Insofern 
ist es wichtig, Weisser vom Kopf 
auf die Füße zu stellen.

Kontrolle durch die Mitglieder

Die Gewerkschaften in der 
BRD vertreten die Interessen ih
rer Mitglieder und darüber hin
aus aller Arbeitnehmer. Die Ge
werkschaftsspitze kann keine 
Forderung durchsetzen, die am 
Willen der Mitglieder oder der 
Arbeitnehmer insgesamt vorbei
geht — so Karl Hauenschild, der 
Vorsitzende der IG Chemie- 
Papier-Keramik in einem ZEIT
FORUM mit Kaldor, Dahrendorf, 
Benz u. a. Insofern verhindert 
schon die demokratische Kon
trolle durch die Mitglieder, daß 
hier Politik nur nach den Vor
stellungen einiger Funktionäre 
In den Zentralen gemacht wird.

Die Diskussion um die Stel
lung der gewerkschaftlichen Ver
trauensleute und entsprechende 
organisatorische Maßnahmen 
zeigen darüber hinaus, daß die 
demokratische Kontrolle laufend 
verbessert wird. Selbst wenn

also die Macht der Gewerk
schaften in diesem Staat sehr 
groß wäre, müßte dies vor dem 
Hintergrund beurteilt werden, 
daß hier die mit Abstand größte 
gesellschaftliche Gruppe ihre In
teressen durchzusetzen versuch
te. Machtvergrößerung für die 
Gewerkschaften würde deshalb 
immer auch bedeuten, daß sich 
die Lebenslage der Arbeitneh
mer verbessert. Hier besteht 
eine eindeutige, signifikante 
Korrelation.

Wie aber sieht es beispiels
weise bei den privaten Banken 
aus? Bedeutet eine Machtaus
weitung der Banken, daß sich 
hierdurch die Interessen einer 
vergleichbar großen Mitglieder
zahl besser erreichen lassen? 
Ganz offensichtlich nicht. Die pri
vaten Banken unterliegen in der 
BRD keiner wirksamen demo
kratischen Kontrolle, obwohl ihre 
beträchtliche Machtstellung — 
insbesondere die der Großban
ken — schon in der im Auftrag 
der Bundesregierung durchge
führten Konzentrationsenquete 
(1961-63) deutlich herausge
stellt wurde. Zwar sind die Ak
tien der Großbanken breit ge
streut, doch werden sie zum 
großen Teil in den Depots der 
Großbanken selbst gehalten.

Durch das Depotstimmrecht 
für die in den eigenen Depots 
liegenden Aktien kann jede 
Großbank in ihrer Hauptver
sammlung über sich selbst ab
stimmen. Die demokratische 
Kontrolle durch die Aktionäre, 
die in Großunternehmen schon 
häufig genug zur Farce wird,

wird völlig entwertet, wenn ab
hängige Vertreter der Geschäfts
leitung über die Politik der Ge
schäftsleitung abstimmen. Es 
wundert deshalb nicht, wenn der 
liberale Ökonomieprofessor Will- 
gerodt den Vorschlag zur Dis
kussion stellt, die Aktionäre soll
ten wie in den USA ihr Stimm
recht nur direkt gegenüber der 
Unternehmung geltend machen, 
eine Vertretung durch die Ban
ken jedoch auszuschließen.

Erweiterung 
des Freiheitsspielraums

Es ist völlig unstrittig, daß die 
Gewerkschaften Macht erstre
ben, allerdings nicht Macht im 
Sinne von Max Weber. Bei Max 
Weber bedeutet Macht die Fä
higkeit, seinen Willen einem an
deren aufzuzwingen. Die Macht 
des einen bedeutet damit völlige 
Ohnmacht und Unfreiheit des 
anderen ’ ). Die Gewerkschaften 
betrachten Macht in einem ab
gewandelten Sinn: Als Fähigkeit, 
den Freiheitsspielraum und die 
Handlungsmöglichkeiten der Ar
beitnehmer zu erweitern. Kon
kret heißt das, einen entspre
chenden Einfluß auf die Gesetz
gebung zu nehmen, ohne Staats
gewalt usurpieren zu wollen.

Erfreulicherweise wird selbst 
von Weisser nicht bestritten, daß 
die gewerkschaftlich organisier
ten Parlamentarier unabhängig 
sind und sich nicht als reine 
Vollstrecker des Gewerkschafts-

’ ) V g l.  h ie rz u  W e rn e r Z o h l n h ö f e r :  
W e ttb e w e rb , M a rk tm a ch t und  M a rk tb e h e rr
schun g , In : W IR T S C H A F T S D IE N S T , 54. Jg. 
(1974), H . 8. S. 420 ff.
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anliegens verstehen. Der Voll
ständigkeit halber hätte er noch 
auf die Tatsache verweisen müs
sen, daß im DGB als Einheits
gewerkschaft Mitglieder aller 
demokratischen Parteien, vor 
allem der SPD und CDU, organi
siert sind. Insofern besagt die 
Zahl der gewerkschaftlich orga
nisierten Abgeordneten des 
Bundestages nicht, daß damit 
automatisch alle DGB-Vorstel- 
lungen im Deutschen Bundestag 
durchgesetzt werden könnten.

Einseitig orientierte 
Ordnungstheorie

Das Problem der Macht und 
der Machtverteilung in Wirtschaft 
und Gesellschaft wird in der 
Wirtschaftstheorie weitgehend 
ausgeklammert. Noch immer ist 
beispielsweise das Machtphäno
men nicht in die Preistheorie in
tegriert, so Kurt W. Rothschild 
auf der Bonner Tagung des Ver
eins für Socialpolitik 1972 über 
„Macht und ökonomisches Ge
setz“. Überdies hat der Sieges
zug der Anhänger des Ordolibe- 
ralismus und der Sozialen Markt
wirtschaft in der Nachkriegszeit 
dazu geführt, daß unter dem 
Schutz einer entpolitisierten 
Theorie der Wirtschaftspolitik in 
der BRD die Machtverteilung 
sich immer stärker zugunsten 
der Kapitalseite und zu Lasten 
der Arbeitnehmerseite entwik- 
kelte. Bekanntlich wurde diese 
Entwicklung erst Ende der sech
ziger Jahre unterbrochen.

Ordoliberalismus ä la Eucken 
bedeutet, daß sich alle w irt
schaftspolitischen Maßnahmen 
an einer Ordnungskonzeption 
ausrichten müssen. Ist eine be
stimmte Ordnung gewählt — 
z. B. die sogenannte freie Ver
kehrswirtschaft — dann ist Wirt
schaftspolitik in erster Linie 
Ordnungssicherungspolitik; sie 
dient der Sicherung und Auf
rechterhaltung der bestehenden 
Ordnung. Wirtschaftspolitik rich
tet sich deshalb nicht nach dem 
Ziel-Mittel-Kalkül aus (wie es 
z.B. im Popperschen „piecemeal

social engineering“ zum Aus
druck kommt); der Mitteleinsatz 
muß vielmehr der Ordnungs
sicherung dienen. Dies erst ga
rantiert die Erreichung der Ziele. 
„Die neoliberale Entscheidungs
theorie entspricht nicht dem 
Ziel-Mittel-Kalkül, weil die Ord
nung mit den Zielen verschmol
zen wird und damit ihren Mittel
charakter verliert“ (Hajo Riese).

Diese Ordnungstheorie hat 
dazu geführt, daß alle Maßnah
men, die zu einer Machtauswei
tung der Arbeitnehmerseite ge
führt hätten, mit dem Attribut 
„markt- bzw. systeminkonform“ 
belegt und in der Regel verhin
dert wurden. Dagegen hat sich 
das Instrument, mit dem eine 
Machtausweitung der Kapitalsei
te entsprechend der Konzeption 
verhindert werden sollte — näm
lich die Wettbewerbspolitik — 
als weitgehend unpräzise, un
praktikabel und vor allem nicht 
durchsetzbar erwiesen. Eine 
Konzeption, in der die Wettbe
werbspolitik einziges Entmach
tungsinstrument darstellt, ist 
zum Scheitern verurteilt. Das ha
ben die beiden ersten Nach
kriegsdekaden eindeutig belegt.

Die schon bei Konstituierung 
der Wirtschaftsordnung der BRD 
vorhandene Vorderlastigkeit hat 
sich im Laufe der Jahre erheb
lich verstärkt: die Interessen von 
Verbrauchern, Arbeitnehmern, 
Kleinaktionären sowie von klei
neren und mittleren Unterneh
men konnten sich nicht ausrei
chend durchsetzen. Die ur
sprüngliche, ungleiche Machtver
teilung ist unter dem Schutz 
einer einseitig orientierten und 
praktizierten Ordnungstheorie 
noch verstärkt worden. Die Idee 
der Konsumentensouveränität, 
die Grundlage des marktwirt
schaftlichen Selbststeuerungs
modells ist, wurde in ihr Gegen
teil, die Produzentensouveräni
tät (Galbraith), verkehrt.

Die anfänglich vorhandene 
Verteilung von Macht, Einkom
men und Vermögen kommt darin

zum Ausdruck, daß zwar ein 
Kopfgeld von 40,— DM gleich
mäßig verteilt wurde, daß aber 
das Eigentum am Produktiwer- 
mögen weitgehend unangetastet 
blieb. In der Folgezeit konnte 
sich deshalb keine nachhaltige 
Änderung der Einkommensver
teilung zugunsten der Arbeitneh
mer ergeben. Die Verteilung des 
Produktivvermögens hat sich so
gar noch verschlechtert.

Machtverteilung und Lohnpolitik

Auch die gewerkschaftliche 
Tarifpolitik ändert nichts an der 
Tatsache, daß von den drei stra
tegischen Variablen des Vertei
lungskampfes — dem Nominal- 
Lohn, dem Preis und der Inve
stition — Arbeitnehmer und Ge
werkschaften bislang nur eine 
Variable beeinflussen können. 
Entweder werden umverteilungs
wirksame Lohn- und Gehaltszu
wächse auf den Preis überwälzt, 
oder aber es werden Investitio
nen eingeschränkt. Letzteres 
führt zur Gefährdung der Voll
beschäftigung. „Da das Ergebnis 
der Nominallohnpolitik von den 
Variablen Nominallohnniveau, 
Preisniveau und Investitionen 
abhängt und die Gewerkschaften 
nur einen Einfluß auf den nomi
nalen Lohnsatz haben, ist es 
nicht verwunderlich, daß sie 
nicht zu dem beabsichtigten Er
gebnis einer Verbesserung der 
funktionalen Einkommensvertei
lung führt“ 2). Die Entwicklung 
der bereinigten (Netto-)Lohn- 
quote bestätigt diese These. 
Verteilungserfolge der beiden 
letzten Jahre werden angesichts 
der herrschenden Unterbeschäf
tigung nicht von Dauer sein.

Begrenzte Verhandlungsmacht

Die Aussage Weissers, den 
Gewerkschaften sei es gelun
gen, Lohnsteigerungen durchzu
setzen, die deutlich über dem 
kostenniveauneutralen Produk
tivitätsfortschritt lagen und Um
verteilungseffekte hatten, ist
5) B e rn h a rd  G a h l e n :  V e rle ilu n g s k a m p f  
u n d  R e to rm p o lit ik ,  in :  G e w e rksch a ftlich e  
M o n a tsh e fte , 9/1973, S. 526.
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langfristig betrachtet falsch. Das 
bedeutet nicht, daß der gewerk
schaftlichen Tarifpolitik nicht 
eine entscheidende Bedeutung 
zukommt. Nur ist die Macht der 
Gewerkschaften nicht so groß 
gewesen, die ursprünglich ge
setzten Ziele zu erreichen.

Eingeschränkt wird die ge
werkschaftliche Verhandlungs
macht gerade in den ertrags
starken Großunternehmen durch 
die übertariflichen Zahlungen. 
Die Tarifpolitiker können den 
Spielraum in diesen Unterneh
men häufig nicht ausnutzen, 
weil sie sonst die Existenz der 
kleinen und mittleren Unterneh
men gefährden würden. Die Be
reitschaft der Unternehmer zu 
kooperativen Lösungen, bei
spielsweise zu einem paritätisch 
verwalteten (überbetrieblichen) 
Branchenfonds, in den die Un
ternehmen entsprechend ihrer 
Leistungskraft einzahlen wür
den, könnte deutlich machen, 
daß es ihnen nicht um die Auf
rechterhaltung unzeitgemäßer 
Machtpositionen um jeden Preis 
geht.

Informationsrückstand 
gegenüber Multis

Die Macht der Gewerkschaf
ten im Interesse der Erweiterung 
des Freiheitsspielraums der Ar
beitnehmer wird heute ganz ein
deutig begrenzt durch die Macht 
und häufig auch Übermacht der 
multinationalen Konzerne. Be
schränkt wird ihre Verhand
lungsmacht gegenüber diesen 
Konzernen schon durch den In
formationsrückstand. Fällt es bei 
nationalen Konzernen bereits 
schwer, den Informationsvor- 
sprung der Kapitalseite einzuho
len, bei multinationalen Konzer
nen ist dies praktisch unmög
lich 3).

In nur wenigen Ländern sind 
die ausländischen Gesellschaf
ten verpflichtet, Gesamtrechnun-
J) V g l. zum  fo lg e n d e n  H o rs t H i n z :  Z u r 
K o n tro lle  d e r m u lt in a tio n a le n  U n te rn e h m e n  
du rch  d ie  G e w e rksch a fte n , in :  In v e s tit io n s 
k o n tro lle  geg e n  d ie  K o n ze rn e ?  (H rsg . M a n 
fre d  K r  ü p e r), R e in b e k  1974, S. 143 ff.

gen über ihre weltweiten Aktivi
täten vorzulegen. Freiwillige 
Weltabschlüsse sind selten und 
berichten bestenfalls über voll
zogene Fakten, nicht über Pla
nungen. Das Informations- und 
Kommunikationssystem der mul
tinationalen Konzerne ist unver
gleichlich besser als das der 
Gewerkschaften, etwa dadurch, 
daß die deutschen Unternehmen 
mit ihren ausländischen Müttern 
direkt über Satelliten mit den 
Datenverarbeitungs - Zentralen 
verbunden sind (Beispiel: FORD). 
Gleiches gilt auch für die deut
schen Multis.

Produktionsverlagerungen 
als Drohmittel

Grundsätzlich haben multina
tionale Konzerne die Möglich
keit, die Verhandlungsmacht der 
Gewerkschaften durch Gewinn
verlagerungen oder durch Hin
weis auf Verlagerung der Inve
stitionen ins Ausland zu unter
laufen. Was den ersten Punkt 
angeht, so sprechen die Erfah
rungen des Kartellamts für sich: 
Bis heute ist es nicht gelungen, 
völlige Klarheit über die Ange
messenheit der Verrechnungs
preise zwischen Mutter und 
Tochter bei den Mineralölkon
zernen herzustellen. Die Mutter
gesellschaft hindert z. B. nie
mand daran, der deutschen 
Tochter gerade die höchsten 
Rohölpreise in Rechnung zu 
stellen und den Töchtern in 
Ländern mit „braveren“ Ge
werkschaften oder niedrigeren 
Steuersätzen entsprechend nied
rigere. Bei der Unterschiedlich
keit der Rohölpreise, die die 
Muttergesellschaft selbst be
zahlt, ist hier ein breites Spek
trum von Möglichkeiten gege
ben.

Es braucht wohl nicht aus
führlich dargelegt zu werden, 
welche Machteinschränkung die 
Gewerkschaften und Arbeitneh
mer dadurch erfahren, daß mit 
Produktionsverlagerungen ge
droht werden kann. Dieses In
strument ist selbst dann noch

wirksam, wenn man weiß, daß 
letztlich wirtschaftliche Gründe 
über eine Auslandsinvestition 
entscheiden. Die Drohung in Ver
bindung mit dem Informations
rückstand der Arbeitnehmer ver
fehlt meist ihre Wirkung nicht4).

Aus dem bisher gesagten soll
te nicht der Schluß gezogen wer
den, daß die Gewerkschaften 
wegen des Machtungleichge
wichts zugunsten der Multis 
nicht die ungeheuren Möglich
keiten und Chancen erkennen, 
die sich aus ihrer Existenz erge
ben. Nur sollte es kein Anlaß für 
Diffamierungskampagnen sein, 
wenn sie sich erfolgverspre
chend darum bemühen, dieses 
Machtungleichgewicht zu besei
tigen. Ein wichtiger Schritt ist 
hier die paritätische Mitbestim
mung.

Mitbestimmung 
und Gewerkschaftsmacht

Ein wesentlicher Punkt in der 
Argumentation Weissers ist die 
These, daß die paritätische Mit
bestimmung die Tarifautonomie 
gefährdet. Grundgedanke ist, 
daß die grundgesetzlich veran
kerte Tarifautonomie nur vor
handen sein kann, wenn Geg
nerunabhängigkeit der beiden 
Tarifpartner vorliegt. Die paritä
tische Mitbestimmung mache die 
Vorstände der Unternehmen 
aber von der Arbeitnehmerseite 
abhängig und damit tarifunfähig. 
Insofern müsse man von Über
parität bzw. Übermacht der Ar
beitnehmerseite sprechen.

Die Gegnerunabhängigkeit ist 
nach dieser These gefährdet, 
weil die Vorstände den gewerk
schaftlichen Forderungen eher 
nachgeben werden. Genau dies 
hat das Beispiel der Montan
industrie nicht bestätigt. Die Ta
rifverhandlungen wurden hier 
mitnichten nachgiebiger geführt 
als in anderen Tarifbereichen, 
eine Tatsache, die vor allem von
4) Z u r P ro b le m a tik  des  In fo rm a tio n s rü c k 
s ta n d e s  v g l.  auch G. F l e i s c h m a n n :  
S in d  d ie  G e w e rksch a fte n  zu m ä c h tig ? , in : 
G e w e rksch a ftsp o s t, Z e itu n g  d e r  IG C nem ie-  
P a p ie r-K e ra m ik , N r. 2, F e b ru a r 1975, S. 19.
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den Arbeitgebern in der Montan
industrie selbst häufig genug 
betont worden ist. Die Anzahl 
der Streiks im Bergbau, Urab
stimmungen in der Stahlindu
strie und die nicht überdurch
schnittliche Lohn- und Gehalts
entwicklung im Montanbereich 
widerlegen die These der feh
lenden Gegnerunabhängigkeit.

Reine Spekulationen

Es entspricht einem falschen 
erkenntnistheoretischen Ver
ständnis, wenn Prof. Löwisch 
diese Fakten nicht gegen seine 
These geltend machen will. Hier 
liegt vielmehr der Fall vor, daß 
eine sozialwissenschaftliche Hy
pothese -  Tarifautonomie und 
paritätische Mitbestimmung sind 
nicht miteinander vereinbar — 
durch die Fakten widerlegt, d. h. 
falsifiziert worden ist. Wissen
schaftlich begründet ist deshalb 
einzig und allein die Prognose, 
daß es bei dieser Gegnerunab
hängigkeit bleiben wird — alles 
andere ist reine Spekulation 
und dem Lesen aus dem Kaffee
satz verwandt. Wieso Löwisch 
einen „nicht nur quantitativen, 
sondern qualitativen Unterschied 
zwischen paritätischer Mitbe
stimmung im sektoralen Wirt
schaftsbereich Montanwirtschaft 
und der paritätischen Mitbestim
mung in der Gesamtwirtschaft" 
macht, bleibt völlig unerfindlich.

Das Aktiengesetz ist folglich 
auch in dem übrigen Bereich 
der Wirtschaft dem Wohle des 
Unternehmens und das heißt 
auch der Erzielung eines ange
messenen Gewinns verpflichtet. 
Und die Arbeitnehmer wissen 
überall, daß eine ausreichende 
Ausschüttung an die Aktionäre 
ebenso wie eine angemessene 
Rücklagenbildung der Wettbe
werbsfähigkeit des Unterneh
mens und damit der langfristi
gen Sicherung ihrer Arbeits
plätze dient.

Zu ergänzen bliebe noch, daß 
nach dem bislang vorliegenden 
Regierungsentwurf die Kapital
seite nach wie vor dominiert,

weil die Letztentscheidung bei 
der Hauptversammlung liegen 
soll. Das Argument, die Einberu
fung der Hauptversammlung 
würde zuviel Zeit und Geld ko
sten, läßt völlig außer acht, daß 
durch das Depotstimmrecht der 
Banken der Kreis der wirklich 
relevanten Entscheidungsträger 
relativ gering ist, außerdem läßt 
sich das „Timing“ derVorstands- 
wahl häufig so bestimmen, daß 
der letzte Einigungsversuch in 
die Zeit der Einberufung einer 
ordentlichen Hauptversammlung 
fä llt5). Ähnliche Überlegungen 
gelten auch für den Fall, daß die 
Koalitionsparteien sich auf einen 
„Neutralen“ , den beide Seiten 
akzeptieren müßten, einigen 
werden.

Investitionslenkung 
ohne Dirigismus

Weisser fordert zu einer sach
lichen Diskussion auf. Er selbst 
hält allerdings überhaupt nichts 
von einer sachlichen Auseinan
dersetzung, wenn es um das 
Thema Investitionslenkung geht. 
Deutlich wird das in dem vom 
Institut der deutschen Wirt
schaft herausgegebenen und 
von Weisser verfaßten Buch „Auf 
dem Weg in den Gewerkschafts
staat?“ . Dort heißt es: „Der DGB 
und einige Gewerkschaften, wie 
die 1G-Chemie, fordern als vor
rangigen Programmpunkt eine 
geschlossene Investitionslen
kung in der Wirtschaft. Die Un
ternehmen sollen nicht mehr 
das Recht behalten, die Investi
tionen nach eigenen, an der 
Wirtschaftlichkeit und Rentabili
tät der Anlage orientierten Über
legungen vorzunehmen“ (S. 61). 
Insgesamt wird der Eindruck er
weckt, die Forderung nach In
vestitionslenkung impliziere eine 
Flut von dirigistischen Eingriffen 
und bedeute letztlich eine „staat
liche Vormundschaft beim Ver
brauch“ .

Abgesehen davon, daß das 
DGB-Grundsatzprogramm ein-
! ) V g l.  W . D ä u b  I e r : O be r B a n k e n s lim m -  
rech t k e in  W o rt v e r lo re n , in :  F ra n k fu r te r  
R u ndschau  vom  14 .12 .1974 , S . 10.

deutig von der autonomen un
ternehmerischen Entscheidung 
ausgeht, läßt sich leicht nach- 
weisen, daß Weisser hier einen 
Popanz aufbaut. Die IG-Chemie 
hat kein Investitionslenkungs
modell vorgeschlagen, bei dem 
das Rentabilitätskriterium abge
löst werden soll. Vielmehr soll 
ein gesamtwirtschaftlicher, nach 
Regionen und Sektoren aufge
gliederter Rahmenplan als Orien
tierung für die autonomen un
ternehmerischen Entscheidun
gen dienen 6). Der Staat soll ent
sprechend diesem Plan seine 
schon jetzt reichlich vorhande
nen, aber unkoordiniert und un
systematisch eingesetzten indi
rekten Mittel (z. B. Investitions
beihilfen, Steuerpolitik etc.) ein- 
setzen. Dieses Modell ist eine 
Kombination von präventiver re
gionaler und sektoraler Struk
turpolitik, deren Fehlen sich ge
rade angesichts der aktuellen 
Strukturkrisen deutlich bemerk
bar macht. Mit Dirigismus, Sy
stemüberwindung oder „Ge
winnzurechnung je nach der öf
fentlich festgesetzten Investi
tionspriorität“ hat das herzlich 
wenig zu tun. Eher entspricht 
dies dem industriepolitischen 
Gesamtkonzept, wie es Ernst 
Wolf Mommsen schon seit län
gerer Zeit fordert7).

Weisser appelliert zum Schluß 
an Öffentlichkeit und Gesetzge
ber, für die Aufrechterhaltung 
des heiklen und labilen Gleich
gewichts der gesellschaftlichen 
Kräfte zu sorgen. Die Gewerk
schaften appellieren an die In
stitutionen, ein solches Gleich
gewicht zu schaffen. Die Tat
sachen — auch die hier nicht auf
gezählten aus den Bereichen 
berufliche Bildung oder Hoch
schulwesen — sprechen für die 
zweite Perspektive. Aber Tat
sachen scheinen die Propheten 
des Gewerkschaftsstaates wenig 
zu interessieren.

*) V g l. :  K e in e  Im p e ra tiv e  In v e s tit io n s le n 
ku n g , in :  H a n d e ls b la tt  vom  21.10.1974, S. 2.

7) V g l.  D ie  Z e it  vom  28. 9. 1974, S. 47 ( In te r 
v ie w  m it  E. W . M o m m sen  ü b e r In d u s tr ie 
p o lit ik ) .
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